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13. Wahlperiode 31. 03. 2004

Antrag
der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme
des Wirtschaftsministeriums 

Aktionsprogramm des Landes zur Reduzierung
des Flächenverbrauchs

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

1. die zur Begrenzung des Flächenverbrauchs bislang im Umweltplan enthal-
tene allgemeine Zielsetzung („drastische Reduzierung bis 2010“) zuguns-
ten der vom „Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung Baden-Württem-
berg“ (NBBW) in seinem Gutachten („Neue Wege zu einem nachhaltigen
Flächenmanagement in Baden-Württemberg“) vorgeschlagenen quantita-
tiven Zielsetzung (8 ha/Tag ab 2005; 6 ha/Tag in der Periode 2010 bis
2015; 4 ha/Tag in der Periode 2015 bis 2020 und ab 2020 maximal 
3 ha/Tag) aufzugeben;

2. a) gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden und Regionalver-
bänden ein Aktionsprogramm zu entwickeln, das geeignet ist, diese 
Ziele mit den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsbedürfnissen
des Landes insbesondere im Wohn- und Gewerbebau so weit wie mög-
lich in Übereinstimmung zu bringen;

b) die kommunalen Planungsträger aufzufordern, ihre Verkehrswegepla-
nungen und Baulandausweisungen verstärkt an den vom Nachhaltig-
keitsbeirat vorgegebenen Zielen zu orientieren;

3. a) über die Novellierung des Landesplanungsgesetzes darauf hinzuwirken,
dass auf der Grundlage der unter Punkt 1 genannten, auf das Land bezo-
genen Zielsetzung in den Regionalplänen ebenfalls konkrete Mengen-
zeile verankert werden;

b) darauf hinzuwirken, dass dem Aspekt des sparsamen und schonenden
Umgangs mit Grund und Boden (gemäß § 1 Baugesetzbuch) im Zuge
der Genehmigung von Regionalplänen und Flächennutzungsplänen ver-
stärkt Rechnung getragen wird; 
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4. als zentralen Bestandteil des Aktionsprogramms den Vorschlag des Nach-
haltigkeitsbeirats aufzugreifen und dem Landtag ein Konzept zur Ein-
führung eines landesweiten Systems handelbarer Flächenzertifikate vorzu-
legen;

5. die Akzeptanz und die Wirksamkeit eines solchen Handelssystems durch
flankierende Maßnahmen zu erhöhen, die insbesondere nachfolgende
Punkte umfassen

a) verstärkte Förderung von Maßnahmen, die geeignet sind, die Innenent-
wicklung der Kommunen durch Mobilisierung von Brachflächen und
Baulücken zu stärken;

b) verstärkte Berücksichtigung des Flächenverbrauchs bei der Vergabe von
Fördermitteln aus dem Landeswohnungsbauprogramm durch

– Verbesserung der Konditionen für den Erwerb von Belegungsbindun-
gen;

– Schaffung eines Fördervorrangs für Projekte mit hoher Flächenaus-
nutzung;

– Wiederaufnahme der Vergabe von Umzugsprämien an Senioren, die
in eine kleinere Wohnung umziehen;

c) verstärkte Berücksichtigung des Flächenverbrauchs im Rahmen des
Städtebauförderprogramms (z.B. über Modellprojekte für Geschoss-
erhöhungen in bestehenden Wohnsiedlungen und Modellprojekte für
mehrgeschossige Nutzung in Gewerbegebieten);

d) Propagierung von Alternativen zum frei stehenden Einfamilienhaus
(u.a. durch Information über attraktive Wohnmöglichkeiten für Familien
mit Kindern im Rahmen einer verdichteten Bebauung);

6. die Reduzierung des Flächenverbrauchs auch im Rahmen der anstehenden
Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen, indem
unter anderem nachfolgende Punkte in die Novelle mit aufgenommen wer-
den:

a) Stärkung des Instruments der Landschaftsplanung, indem deren Ergeb-
nisse grundsätzlich in die jeweilige Bauleitplanung übernommen wer-
den müssen. Die Nichtberücksichtigung von Inhalten der Landschafts-
planung ist zu begründen;

b) Aufbau eines Biotopverbundsystems, das 15 % der Landesfläche um-
fasst und darauf abzielt, einer weiteren Reduzierung der biologischen
Vielfalt entgegenzuwirken;

c) angesichts der in Baden-Württemberg im Verlauf der letzten Jahrzehnte
massiv vorangeschrittenen Flächenzerschneidung rechtliche Anforde-
rungen zum Schutz der noch verbliebenen unzerschnittenen Land-
schaftsräume vorzusehen.

30. 03. 2004

Boris Palmer, Dr. Witzel, Kretschmann
und Fraktion
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B e g r ü n d u n g

Zwischen 11 und 12 ha Fläche täglich (bzw. pro Jahr rund 4000 ha) werden
in Baden-Württemberg für Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrszwecke über-
baut. Bei keiner anderen Ressource als bei unseren Böden ist es so offen-
sichtlich, dass eine ständig weiter wachsende Inanspruchnahme auf Dauer
nicht möglich sein wird. Es gehört deshalb neben dem Klimaschutz zu den
dringendsten Aufgaben von Umweltpolitik, Lösungen für dieses Problem zu
finden. 

„Das Land strebt an, die Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen für
Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 2010 drastisch zurückzuführen.“ 

Dieser Satz findet sich als Leitziel in dem von der Landesregierung im Jahr
2000 verabschiedeten Umweltplan. In seinem Anfang März 2004 vorgelegten
Sondergutachten („Neue Wege zu einem nachhaltigen Flächenmanagement
in Baden-Württemberg“) hat der von der Landesregierung eingesetzte Nach-
haltigkeitsbeirat deutlich herausgearbeitet, dass diese Zielsetzung „mit den
bestehenden Instrumenten des Planungsrechts allein nicht erreicht werden
kann“. Bereits zuvor kam das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in
einer im Jahr 2002 vorgelegten Analyse zu dem Schluss, dass bei Fortsetzung
der bisherigen Politik die tägliche Flächeninanspruchnahme nicht zurückge-
führt werden kann, sondern im Gegenteil bis zum Jahr 2010 auf 13,5 ha pro
Tag und zwischen 2010 und 2015 auf 15,9 ha pro Tag zunehmen wird.

Der Flächenverbrauch geht einher mit der Zerschneidung der letzten noch im
Land vorhandenen Freiräume. Vor 15 Jahren gab es laut einer Untersuchung
in Baden-Württemberg noch 31 unzerschnittene, verkehrsarme und somit
auch verkehrslärmarme Räume mit jeweils mehr als 100 km² Fläche (Ge-
samtgröße: 403.000 ha). 1992 gab es lediglich noch 8 solcher unzerschnitte-
ner Räume mit jeweils mehr als 10.000 ha (Gesamtfläche: 105.000 ha). Laut
einer im Jahr 2002 veröffentlichten Untersuchung der Akademie für Technik-
folgenabschätzung existieren im Land heute gerade noch 6 zusammen-
hängende Naturräume (im Bereich Nordschwarzwald, Schönbuch und
Schwäbische Alb), die jeweils größer als 100 km² sind und zusammen aber
gerade mal 2,1 % der Landesfläche ausmachen. Dass diese Entwicklung vor
allem für solche Arten, die für ihre Überlebensfähigkeit bestimmte Gebiets-
größen benötigen, nicht folgenlos bleiben kann, liegt auf der Hand. Eine
schleichend fortschreitende Verarmung der biologischen Vielfalt in unserer
Landschaft ist damit vorprogrammiert.

Bislang ist nicht einmal im Ansatz erkennbar, dass die Landesregierung eine
Strategie hätte, die geeignet wäre der oben beschriebenen Negativentwick-
lung wirksam zu begegnen. In seinem bereits erwähnten Sondergutachten hat
der von der Landesregierung berufene Nachhaltigkeitsbeirat deutlich ge-
macht, dass eine Trendumkehr beim Flächenverbrauch nur dann realisierbar
sein wird, wenn man bereit ist, in der Bodenschutzpolitik völlig neue Wege
zu beschreiten. Mit den Möglichkeiten, die das Planungsrecht bietet – so die
Einschätzung des Gutachtergremiums –, wird man das Problem des ständig
wachsenden Flächenverbrauchs allein nicht lösen. 

Wie zuvor bereits mehrere Experten (Dr. Bizer, TH Darmstadt; Dr. Walz, ISI
Karlsruhe) anlässlich einer von der Landtagsfraktion der Grünen durchge-
führten Fachanhörung, so empfiehlt auch der Nachhaltigkeitsbeirat zur Steu-
erung des Flächenverbrauchs die Einführung eines Systems handelbarer 
Flächenzertifikate. Die Grundidee des Konzepts stellt sich wie folgt dar: Zu-
nächst müssen seitens des Landes quantitative Ziele für die in den kommen-
den Jahren maximal zulässige Flächenumwandlung festgelegt werden. Der
Nachhaltigkeitsbeirat empfiehlt hier eine stufenweise Absenkung von derzeit
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rund 11 ha/Tag auf 8 ha/Tag ab 2005; 6 ha/Tag in der Periode 2010 bis 2015;
4 ha/Tag in der Periode 2015 bis 2020 und ab 2020 maximal 3 ha/Tag. In 
einem zweiten Schritt sind landesweit die Ausschlussflächen zu bestimmen,
die z.B. aus Gründen des Naturschutzes, des Hoch- und Grundwasserschut-
zes oder der Ernährungssicherung für eine potenzielle Umnutzung in Sied-
lungs- und Verkehrsflächen ausscheiden. Der auf Grundlage der festgelegten
Zielgröße maximal zur Verfügung stehende Flächenumfang werde dann nach
festzulegenden Kriterien (z.B. Einwohnerzahl) den Kommunen des Landes
Flächenkontingente für die jeweiligen Handelsperioden zugeteilt. Analog
dem zum 1. Januar 2005 startenden Emissionszertifikatehandel könnten die
Kommunen das ihnen zur Verfügung stehende Kontingent an einer Börse
verkaufen bzw., bei Bedarf, zusätzliche Kontingente erwerben. Ein Verkauf
von Kontingenten ist somit für Gebietskörperschaften interessant, die z. B.
aus Gründen des Natur- oder Grundwasserschutzes keine ausreichenden
Möglichkeiten für weitere bauliche Entwicklung im Außenbereich haben
bzw. weil sie den Schwerpunkt auf Innenentwicklung bzw. Mobilisierung un-
genutzter industrieller Brachflächen legen und damit bewusst auf die weitere
Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich verzichten. Die mit dem
Zertifikatehandel einhergehenden Kosteneinsparmöglichkeiten werden we-
sentlich dazu beitragen, dass die Kommunen ihre Anstrengungen verstärken,
um bestehende Siedlungsbrachen zu mobilisieren und Baulücken zu schlie-
ßen, bevor neue Planungen im Außenbereich in Betracht gezogen werden. 

Ziel des vorliegenden Antrags ist es, das oben beschriebene System des 
Flächenzertifikatehandels in Baden-Württemberg einzuführen. Flankierend
hierzu werden eine Reihe weiterer Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen 
eine Trendumkehr beim Flächenverbrauch eingeleitet werden soll.

S t e l l u n g n a h m e *)

Mit Schreiben vom 7. Mai 2004 Nr. 5R–8881/2 nimmt das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum und dem Ministerium für Umwelt und Ver-
kehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

1. die zur Begrenzung des Flächenverbrauchs bislang im Umweltplan enthal-
tene allgemeine Zielsetzung („drastische Reduzierung bis 2010“) zuguns-
ten der vom „Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung Baden-Württem-
berg“ (NBBW) in seinem Gutachten („Neue Wege zu einem nachhaltigen
Flächenmanagement in Baden-Württemberg“) vorgeschlagenen quantita-
tiven Zielsetzung (8 ha/Tag ab 2005; 6 ha/Tag in der Periode 2010 bis
2015; 4 ha/Tag in der Periode 2015 bis 2020 und ab 2020 maximal
3 ha/Tag) aufzugeben,

Zu 1.:

Die Landesregierung hält an dem Ziel des Umweltplans Baden-Württemberg
fest, die Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen für Siedlungs- und
Verkehrszwecke bis 2010 deutlich zurückzuführen. Sie sieht in der Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme ein wesentliches Handlungsfeld zur Um-
setzung einer nachhaltigen Raum- und Siedlungsentwicklung und hat daher
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entsprechende Leitvorgaben in den Landesentwicklungsplan 2002 aufgenom-
men, an dem sich alle räumlichen Planungen, insbesondere die Regionalpla-
nung, die kommunale Bauleitplanung und die fachlichen Einzelplanungen
auszurichten haben. Die Inanspruchnahme unbebauter Flächen zu Siedlungs-
und Verkehrszwecken steht in einem Spannungsfeld komplexer gesellschaft-
licher Zielkonflikte: Einerseits wird sozialen und wirtschaftlichen Anforde-
rungen z.B. im Hinblick auf Wohnen, Infrastruktur und Gewerbe Rechnung
getragen, andererseits werden Eingriffe in Natur und Landschaft mit Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt vorgenommen sowie land- und forstwirt-
schaftliche Nutzungsmöglichkeiten vermindert. Dies erfordert eine sorgfäl-
tige Abwägung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Belange auf allen
Planungsebenen. Eine landesweite Festlegung zeitlich gestaffelter quantita-
tiver Vorgaben zur maximal zulässigen Flächeninanspruchnahme würde dem
komplexen Wirkungsgefüge der Raumnutzung, der Dynamik gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Entwicklungen und der erforderlichen Flexibilität
bei veränderten Rahmenbedingungen nicht angemessen Rechnung tragen.

2. a) gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden und Regionalver-
bänden ein Aktionsprogramm zu entwickeln, das geeignet ist, diese 
Ziele mit den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsbedürfnissen
des Landes insbesondere im Wohn- und Gewerbebau so weit wie mög-
lich in Übereinstimmung zu bringen;

Zu 2. a):

Die Landesregierung hat im Umweltplan 2000 und im Landesentwicklungs-
plan 2002 wesentliche Weichenstellungen zu einer nachhaltigen Raum- und
Siedlungsentwicklung vorgenommen, konkrete Handlungsfelder zum Flächen-
sparen aufgezeigt und verbindliche raumordnerische Leitvorgaben für die
räumliche Planung festgelegt. Sie fördert die Umsetzung einer flächensparen-
den Siedlungsentwicklung darüber hinaus durch ein breit gefächerteres Bündel
von bewusstseinsbildenden, informativen, beratenden und kooperationsför-
dernden Maßnahmen, durch Unterstützung von Best Practice-Beispielen sowie
durch gezielte förderpolitische Impulse für die Innenentwicklung und die
Wiedernutzung von Brachflächen. Die schon in Landtagsdrucksache 13/1010
dargestellten Maßnahmen werden konsequent fortgeführt und zielgerichtet ak-
zentuiert (siehe dazu auch Stellungnahme zu 5. a). Die von der Landesregie-
rung initiierten Modellprojekte wie „Kommunales Flächenmanagement“
(www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/fofaweb), „Innenentwicklung PUR –
planen und realisieren“ (www.uvm.baden-wuerttemberg.de), Internet-Portal
„Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung“ (www.oesge-bw.de), „Regio-
naler Gewerbeflächenpool Neckar-Alb“ und „Modellvorhaben zur Eindäm-
mung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung innerörtlicher Potenziale
(MELAP)“ (www.melap-bw.de) stoßen auf großes Interesse und haben auch
über das Land hinaus bereits Nachahmung gefunden. Der Transfer von Ergeb-
nissen aus den Modellprojekten soll intensiviert werden.

Der Mitte 2002 eingerichtete Interministerielle Arbeitskreis „Reduzierung
der Flächeninanspruchnahme“ (IMAK) hat in seinem Anfang 2004 vorgeleg-
ten Bericht eine systematische Bestandsaufnahme der flächenpolitischen
Maßnahmen vorgenommen, wesentliche Interessenkonflikte und Möglich-
keiten der Konfliktbewältigung aufgezeigt und Empfehlungen und Anregun-
gen für ein ressortübergreifendes Handlungsprogramm zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme formuliert. Der Bericht hebt die Gleichrangigkeit
ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsziele und die Be-
deutung der kommunalen Ebene bei der Dämpfung der Flächeninanspruch-
nahme hervor und setzt bei seinen Empfehlungen neben der konsequenten
Anwendung von Planungsinstrumenten und flankierenden förderpolitischen
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Impulsen vor allem auf informative, kooperative, dialog- und konsensorien-
tierte Instrumente und Maßnahmen, die auf Qualität und Effizienz der 
Flächennutzung zielen. Die Landesregierung hat auf der Grundlage des Be-
richts die beteiligten Ressorts beauftragt, auf eine Umsetzung der im Landes-
entwicklungsplan 2002 verankerten Leitvorgaben hinzuwirken und die Initia-
tiven zu einer nachhaltigen und flächensparenden Siedlungsentwicklung im
Dialog mit den kommunalen Landesverbänden und weiteren Akteuren
weiterzuführen.

2. b) die kommunalen Planungsträger aufzufordern, ihre Verkehrswegepla-
nungen und Baulandausweisungen verstärkt an den vom Nachhaltig-
keitsbeirat vorgegebenen Zielen zu orientieren,

3. b) darauf hinzuwirken, dass dem Aspekt des sparsamen und schonenden
Umgangs mit Grund und Boden (gemäß § 1 Baugesetzbuch) im Zuge
der Genehmigung von Regionalplänen und Flächennutzungsplänen ver-
stärkt Rechnung getragen wird;

Zu 2. b) und 3. b): 

Die Umsetzung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung erfolgt we-
sentlich im Zusammenspiel von überörtlicher Raumordnung und kommuna-
ler Bauleitplanung, bei dem die Landes- und Regionalplanung einen überge-
ordneten Orientierungsrahmen zur räumlichen Entwicklung vorgibt, der der
kommunalen Ebene jedoch hinreichende Gestaltungsspielräume im Rahmen
ihrer verfassungsrechtlich geschützten Planungshoheit belässt.

Zentrale Aufgabe der Regionalplanung ist es, die Leitvorgaben des Landes-
entwicklungsplans zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastrukturentwicklung
räumlich und sachlich zu konkretisieren und auf deren Umsetzung hinzuwir-
ken. Den Festlegungen in den Regionalplänen geht stets ein breiter Abstim-
mungsprozess voraus, der die unterschiedlichen fachlichen Anforderungen an
den Raum und die Belange der Kommunen berücksichtigt. Die regionalpla-
nerischen Festlegungen weisen dadurch ein hohes Maß an Partizipation und
demokratischer Legitimation auf. Die Träger der Regionalplanung entschei-
den nach Maßgabe bestehender gesetzlicher Regelungen in eigener Verant-
wortung. Die Einhaltung der bundes- und landesrechtlichen Vorgaben wird
im Rahmen der Genehmigung der Regionalpläne geprüft.

Die Träger der Bauleitplanung haben bei der Aufstellung von Bauleitplänen
die Vorgaben des Landesentwicklungsplans und der Regionalpläne als Ziele
der Raumordnung zu beachten und als Grundsätze der Raumordnung in der
planerischen Abwägung zu berücksichtigen. Sie sind nach § 1 a des Bauge-
setzbuchs (BauGB) zudem verpflichtet, bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Träger der Bauleit-
planung tragen diesem Gebot im Rahmen der Abwägung Rechnung. Dabei
sind ökologische, ökonomische und soziale Ziele gleichwertig zu berücksich-
tigen. Im Übrigen wird durch die derzeitige Novellierung des Baugesetz-
buchs der Schutz der Umwelt weiter verstärkt.

Die Bauleitplanung fällt in die kommunale Planungshoheit. Sie ist eine wei-
sungsfreie Aufgabe, auf die die Landesregierung keinen unmittelbaren Ein-
fluss hat. Das Wirtschaftsministerium hat als bislang zuständige oberste Bau-
rechtsbehörde die Genehmigungsbehörden jedoch dazu angehalten, bei der
Genehmigung von Flächennutzungsplänen einen strengen Maßstab an die
Begründung für neue Flächenausweisungen im bisherigen Außenbereich an-
zulegen.
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Die höheren Raumordnungsbehörden und die Regionalverbände sind als Trä-
ger öffentlicher Belange an den Bauleitplanverfahren beteiligt, um die Träger
der Bauleitplanung über die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu
unterrichten und auf eine Umsetzung der Raumordnungspläne hinzuwirken.
Die raumordnerische Unterrichtung und Beratung in den Verfahren der 
Flächennutzungsplanung nimmt sowohl auf die konkrete Standorteignung
einzelner Flächendarstellungen als auch auf die Bemessung des Flächenbe-
darfs und des Umfangs künftig erforderlicher Neubauflächen Bezug. 

Wirtschaftsminister Dr. Döring hat in einem „Flächenspar-Appell“ im Juli
2003 die Träger der Regional- und der Bauleitplanung und die Genehmi-
gungsbehörden aufgefordert, sich für Innenentwicklung und Flächensparen
zu engagieren, die landesplanerischen Leitlinien zur nachhaltigen Raum- und
Siedlungsentwicklung strikt zu beachten und die Planungsinstrumente konse-
quent anzuwenden.

Die zuständigen Ressorts wirken zudem auf vielfältige Weise auf die Träger
der Bauleitplanung ein mit dem Ziel, dem Gebot zum sparsamen Umgang
mit der Fläche bei der städtebaulichen Planung verstärkt zu entsprechen. Dies
erfolgt durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Beratung und Informations-
vermittlung durch Veröffentlichungen, Arbeitshilfen, Modellvorhaben und
Kongresse (siehe dazu auch Stellungnahme zu 2. a) und 5. a). Viele Städte
und Gemeinden haben den haushälterischen Umgang mit der Fläche als kom-
munale Zukunftsaufgabe erkannt, wenden sich verstärkt der Innenentwick-
lung zu und setzen ein Flächenressourcen-Management ein. Die Landesregie-
rung wird die Zielgruppenarbeit für einen Bewusstseinswandel bei den kom-
munalen und regionalen Entscheidungsträgern intensivieren.

3. a) über die Novellierung des Landesplanungsgesetzes darauf hinzuwirken,
dass auf der Grundlage der unter Punkt 1 genannten, auf das Land be-
zogenen Zielsetzung in den Regionalplänen ebenfalls konkrete Mengen-
ziele verankert werden;

Zu 3. a):

Eine Festlegung konkreter Mengenziele zur Flächenneuinanspruchnahme in
Regionalplänen ist mit einer Reihe schwieriger planungsrechtlicher und pla-
nungspraktischer Probleme verbunden, die zum einen grundsätzliche Zustän-
digkeitsfragen des in verschiedene Planungsebenen gestuften Systems der ge-
samträumlichen Planung betreffen und zum anderen Fragen der sachgerechten
Ermittlung und Anwendung entsprechender Zielgrößen aufwerfen. Die Lan-
desregierung wird diese Fragen vertieft untersuchen und prüfen, ob, inwieweit
und in welcher Form quantifizierende Vorgaben zur Siedlungsflächenent-
wicklung in Regionalplänen geeignet und gegebenenfalls im Landesplanungs-
gesetz zu berücksichtigen sind. Dabei kann grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass die statistische Summenposition „Siedlungs- und Verkehrs-
fläche“ keine planungspraktisch geeignete Bezugsgröße für entsprechende
Vorgaben darstellt. Diese sollten sich eher auf praxisrelevante Flächenbedarfs-
faktoren beziehen wie den Wohnbau- und Gewerbeflächenneubedarf und ins-
besondere die anzustrebenden Wohndichten, z.B. in Form von Orientierungs-
werten für angemessene Mindest-Bruttowohndichten bei erforderlichen neuen
Wohnbauflächen (vgl. dazu auch Plansatz 3.2.5 des Landesentwicklungsplans
2002). 

4. als zentralen Bestandteil des Aktionsprogramms den Vorschlag des Nach-
haltigkeitsbeirats aufzugreifen und dem Landtag ein Konzept zur Ein-
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führung eines landesweiten Systems handelbarer Flächenzertifikate vorzu-
legen;

Zu 4.:

Die Einführung eines landesweiten Systems interkommunal handelbarer 
Flächenausweisungsrechte auf der Basis vom Land zentral vorgegebener 
maximal zulässiger Flächenwidmungskontingente ist in dem unter 2. a) ge-
nannten Handlungsprogramm nicht enthalten. Der Interministerielle Arbeits-
kreis hat entsprechende Vorschläge erörtert, aufgrund verfassungsrechtlicher
und planungspolitischer Bedenken, auch im Hinblick auf den zusätzlichen
Regulierungs- und Bürokratieaufwand, aber von einer Anwendungsempfeh-
lung abgesehen. Die Landesregierung wird den Vorschlag des Nachhaltig-
keitsbeirats und die diesbezüglichen Bedenken vertieft prüfen und mit den
kommunalen Landesverbänden erörtern.

5. die Akzeptanz und die Wirksamkeit eines solchen Handelssystems durch
flankierende Maßnahmen zu erhöhen, die insbesondere nachfolgende
Punkte umfassen:

a) verstärkte Förderung von Maßnahmen, die geeignet sind, die Innenent-
wicklung der Kommunen durch Mobilisierung von Brachflächen und
Baulücken zu stärken;

Zu 5. a):

Die Stärkung der Innenentwicklung der Kommunen ist ein zentrales Hand-
lungsfeld zur Umsetzung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Die dar-
auf gerichtete Politik der Landesregierung umfasst eine breite Palette von
planerischen, informativen, kooperativen und förderpolitischen Maßnahmen.
Ergänzend zu den in Landtagsdrucksache 13/1010 dargestellten Maßnahmen
wird beispielhaft auf folgende Programme und Initiativen verwiesen:

Die Innenentwicklung der Kommunen wird im Rahmen der Städtebauförde-
rung nachhaltig gestärkt. Die Neustrukturierung, Umnutzung und Aufberei-
tung von Brachflächen, bisher militärisch genutzter Gebäude und Liegen-
schaften sowie Bahnbrachen für andere Nutzungen, insbesondere für den
Wohnungsbau, ist ein zentraler Förderschwerpunkt der Stadterneuerungspro-
gramme. Weitere Förderschwerpunkte sind die Revitalisierung der Innenstäd-
te und Ortszentren, die Sicherung des Wohnungsbestandes, die Stabilisierung
und Aufwertung bestehender Industrie- und Gewerbegebiete sowie die ganz-
heitliche ökologische Erneuerung. Die hohe Nachfrage der Städte und Ge-
meinden nach Städtebauförderungsmitteln, die sich in einer vier- bis fünf-
fachen Überzeichnung der Programme niederschlägt, belegt gleichermaßen
die städtebauliche Ausrichtung auf die Innenentwicklung wie den Hand-
lungsbedarf im Bestand. 

In dem im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum vom Mi-
nisterium für Ernährung und Ländlichen Raum durchgeführten „Modellvor-
haben zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung inner-
örtlicher Potenziale“ (MELAP) werden in ländlich geprägten Orten Verfah-
ren zur Aktivierung innerörtlicher Potenziale erprobt und modellhafte Lösun-
gen zur Vermeidung von Neubaugebieten im Außenbereich realisiert. Das im
Februar 2002 ausgeschriebene MELAP ist bei den Kommunen auf großes
Interesse gestoßen: Aus insgesamt 200 Anträgen wurden im November 2002
für die erste Projektstufe 41 Orte ausgewählt, in denen konzeptionelle Unter-
suchungen zur Ermittlung und Aktivierung innerörtlicher Potenziale geför-
dert wurden. In der zweiten Stufe wurden im Juli 2003 13 Orte ausgewählt,
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die für die Umsetzung ihrer Konzeptionen eine verstärkte Förderung erhal-
ten. Hierfür wurden aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für
die nächsten 5 Jahre rund 10 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die positiven Er-
fahrungen aus der ersten Stufe des MELAP sollen auf weitere Gemeinden
und Ortschaften übertragen werden. Deshalb wird künftig auch im Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum selbst – beginnend mit dem Jahrespro-
gramm 2004 – ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung ganzheitlicher
Entwicklungskonzepte gerichtet, mit denen ein belegbarer Beitrag zur Ein-
dämmung des Landschaftsverbrauchs geleistet wird.

Erhebliche Innenentwicklungspotenziale können durch die Mobilisierung
bahnbetrieblich entbehrlicher Flächen und Gebäude erschlossen werden. Er-
gänzend zur Förderung konkreter Einzelprojekte der Bahnflächenumnutzung
im Rahmen der Stadterneuerungsprogramme und des Entwicklungspro-
gramms Ländlicher Raum hat das Wirtschaftsministerium mit dem Umwelt-
und Verkehrsministerium, dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum und den Kommunalen Landesverbänden einen Koordinierungskreis
eingerichtet, der mit der DB Services Immobilien GmbH Kontakt hält, um
die Flächenmobilisierung grundsätzlich und konzeptionell sowie in Einzel-
fällen konkret voran zu bringen. Wesentliche Erfolge bei der Mobilisierung
von nicht mehr betrieblich benötigten Bahnliegenschaften wurden bislang
durch direkte Grunderwerbsverhandlungen der Städte und Gemeinden mit
der DB Services Immobilien GmbH bzw. Aurelis GmbH sowie im Rahmen
des „Bahnhofstandorte-Programms“ des Raumordnungsverbands Rhein-
Neckar erreicht, durch das für mehr als 20 aufgelassene Bahnbereiche Pro-
zesse zur Revitalisierung und Umnutzung angestoßen wurden. 

Zur Stärkung der Innenentwicklung haben das Ministerium für Umwelt und
Verkehr und das Wirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Informations-
aktion im Februar/März 2004 den Gemeinden, Landkreisen, Regionalverbän-
den und Regierungspräsidien ein umfangreiches Materialpaket, bestehend
aus dem Tagungsband des Kongresses „Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung“, einer Kurzfassung der Studie „Innenentwicklung PUR – planen
und realisieren“ und praxisnahen Arbeitshilfen zum Kommunalen Flächen-
management, zugeleitet.

Zur Auszeichnung und Bekanntmachung von vorbildhaften Praxisbeispielen
im Rahmen der geförderten Stadterneuerung hat das Wirtschaftsministerium
gemeinsam mit der Architektenkammer Baden-Württemberg den Landes-
wettbewerb „Zukunftsfähige Stadterneuerung in Baden-Württemberg
2004/2005“ ausgelobt, der insbesondere auch zum Wissenstransfer und Er-
fahrungsaustausch von innovativen Lösungen beim Bauen im Bestand und
bei der Stärkung der Innenentwicklung beitragen soll. 

Das Wirtschaftsministerium plant darüber hinaus im Zuge der Fortführung
der Studie „Innenentwicklung PUR – planen und realisieren“ die Unterstüt-
zung von Innenentwicklungskonzepten in zwei Modellkommunen in Baden-
Württemberg.

5. b) verstärkte Berücksichtigung des Flächenverbrauchs bei der Vergabe
von Fördermitteln aus dem Landeswohnungsbauprogramm durch

– Verbesserung der Konditionen für den Erwerb von Belegungsbindun-
gen;

– Schaffung eines Fördervorrangs für Projekte mit hoher Flächenaus-
nutzung;
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– Wiederaufnahme der Vergabe von Umzugsprämien an Senioren, die in
eine kleinere Wohnung umziehen;

Zu 5. b):

Das der Sicherung einer angemessenen Wohnungsversorgung und der Mög-
lichkeit der Wohneigentumsbildung auch einkommensschwächerer Haushalte
dienende Landeswohnraumförderungsprogramm 2004 trägt den in § 6 des
Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) verankerten Grundsätzen Rechnung,
wonach bei der sozialen Wohnraumförderung der sparsame Umgang mit
Grund und Boden, die ökologischen Anforderungen an den Bau und die Mo-
dernisierung von Wohnraum sowie ressourcenschonende Bauweisen zu be-
rücksichtigen sind.

Der Erwerb von Belegungsrechten wird im Landeswohnraumförderungspro-
gramm 2004 gefördert, wenn Gemeinden Belegungsrechte an Wohnungen,
für die keine sonstige Förderung nach dem Landeswohnraumförderungspro-
gramm in Anspruch genommen wird, für die Dauer von mindestens 10 Jah-
ren erwerben. Gewährt wird ein Zuschuss in Höhe von 60,-- €/m² tatsäch-
licher Wohnfläche. Da die Fördermittel im Landeswohnraumförderungspro-
gramm 2004 auf 38,5 Mio. € begrenzt sind, können weitere Mittel für die
Verbesserung der Konditionen für den Erwerb von Belegungsbindungen
nicht eingesetzt werden. 

Das noch im Vorjahr angebotene Sonderprogramm „Attraktive Innenstadt“
und die Modellprojekte des „Ökologischen und innovativen Bauens“ können
wegen des begrenzten Mittelvolumens im Programmjahr 2004 nicht fortge-
führt werden. Im Übrigen sind die Förderangebote sowohl in der Eigentums-
förderung als auch in der Mietwohnraumförderung finanziell so geschnitten,
dass mit dieser Förderung nur solche Projekte realisiert werden können, die
die Wohnbauflächen optimal ausnutzen. Durch die vorgegebenen Kosten-
obergrenzen und die begrenzte Höhe der Förderdarlehen ist gewährleistet,
dass Bauvorhaben mit großen Grundstücksflächen in der Regel nicht reali-
siert werden können. 

Die aufgrund der gegenwärtigen Haushaltssituation eng begrenzten Förder-
mittel erlauben es derzeit nicht, das in den Jahren 1990 bis 1996 angebotene
Umzugsprämienprogramm neu aufzulegen.

5. c) verstärkte Berücksichtigung des Flächenverbrauchs im Rahmen des
Städtebauförderprogramms (z.B. über Modellprojekte für Geschoss-
erhöhungen in bestehenden Wohnsiedlungen und Modellprojekte für
mehrgeschossige Nutzung in Gewerbegebieten);

Zu 5. c):

Die Städtebauförderung ist eine gezielte Antwort auf den „Flächenver-
brauch“. Grundvoraussetzung für die Vergabe von Fördermitteln ist das Vor-
liegen städtebaulicher Missstände in einem festgelegten Gebiet. Förder-
gegenstand der Städtebauförderung ist kein Einzelprojekt, sondern der lang-
jährige Erneuerungsprozess als Gesamtmaßnahme. Soweit die Anträge der
Städte und Gemeinden auf Aufnahme in ein Programm der Städtebauförde-
rung den unter 5. a) genannten Förderschwerpunkten entsprechen, werden sie
vorrangig berücksichtigt. Die Städte und Gemeinden haben im Übrigen bei
der Antragstellung darzulegen, ob und wie viele Hektar Neubauland durch
die beantragte Sanierungsmaßnahme eingespart werden.
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5. d) Propagierung von Alternativen zum frei stehenden Einfamilienhaus
(u.a. durch Information über attraktive Wohnmöglichkeiten für Familien
mit Kindern im Rahmen einer verdichteten Bebauung);

Zu 5. d):

Die Städtebaupolitik der Landesregierung ist seit Jahren darauf gerichtet, den
Trägern der Bauleitplanung, Stadtplanern, Architekten, allen am Bau Betei-
ligten und der breiten Öffentlichkeit auch die Vorteile „kompakter“ Bau- und
Wohnformen nahe zu bringen. In zahlreichen Bundes- und Landeswettbewer-
ben, Modellvorhaben, Ausstellungen und Broschüren wurden und werden
Planungskonzepte und beispielhafte Lösungen für Wohnquartiere an städte-
baulich und infrastrukturell integrierten Standorten vorgestellt, die sich durch
optimierte, effiziente und kostengünstige Erschließung, angemessene bau-
liche Dichte, flächenschonende Parkierung, attraktives Wohnumfeld und an-
spruchsvolle Gestaltung auszeichnen und qualitätsvolles, individuelles Woh-
nen ermöglichen. Allerdings erschweren spezifische Wohnwünsche und tra-
dierte Wohnvorstellungen häufig die Umsetzung solcher Konzepte.

Die beispielhafte Vorstellung von innovativen Lösungen für eine bedarfsge-
rechte und flächenschonende Wohnbaulandbereitstellung ist Ziel der Veran-
staltung „Baulandinitiative Baden-Württemberg“, die das Wirtschaftsministe-
rium gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer
Bausparkassen und mit Unterstützung von Städte-, Gemeinde- und Land-
kreistag am 11. Mai 2004 in Stuttgart durchführt. Dabei werden die aktuellen
und künftigen Rahmenbedingungen der Wohnbaulandentwicklung im Span-
nungsfeld von Flächensparen und Flächenbedarf beleuchtet, Best Practice-
Beispiele der Wohnbauflächenbereitstellung vorgestellt und innovative Pla-
nungen der Reihenhausbebauung und des Mehrfamilienhausbaus als Alterna-
tiven zum frei stehenden Einfamilienhaus aufgezeigt, darunter auch Projekte,
die mit Vorab-Beteiligung der künftigen Bewohner realisiert wurden. Es ist
geplant, die „Baulandinitiative“ auf der Basis der Ergebnisse der Auftaktver-
anstaltung über Workshops, Projekte und Initiativen vor Ort fortzuführen.

6. die Reduzierung des Flächenverbrauchs auch im Rahmen der anstehenden
Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen, indem
unter anderem nachfolgende Punkte in die Novelle mit aufgenommen wer-
den:

a) Stärkung des Instruments der Landschaftsplanung, indem deren Ergeb-
nisse grundsätzlich in die jeweilige Bauleitplanung übernommen wer-
den müssen. Die Nichtberücksichtigung von Inhalten der Landschafts-
planung ist zu begründen;

Zu 6. a):

Die rahmenrechtlichen Vorgaben des Bundes gemäß § 14 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG), die in Landesrecht umzusetzen sind, sehen eine
Stärkung der Landschaftsplanung insoweit vor, als die Inhalte der Land-
schaftsplanung in Planungen und Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen
sind. Darüber hinaus sieht das BNatSchG eine Begründungspflicht vor, wenn
den Inhalten in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann.
Eine weiter gehende Verbindlichkeit der Landschaftsplanung im Sinne einer
Integration in die Bauleitplanung wäre nur im Zusammenhang mit ihrer in-
haltlichen Reduzierung sinnvoll möglich. Es erscheint deshalb sachgerecht,
in der Novellierung die bisherige landesrechtliche Regelung beizubehalten,
nach der die Landschaftspläne in die Bauleitpläne aufgenommen werden, so-
weit dies erforderlich und geeignet ist.
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Die Ausarbeitung und Fortschreibung von Landschaftsplänen ist als Grund-
lage für die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Flächen-
nutzungsplänen regelmäßig erforderlich, um Maßnahmen zur Verwirklichung
von Zielsetzungen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Er-
holungsvorsorge sowie zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-
schaft darzustellen. Dies gilt entsprechend für die Ausarbeitung von
Grünordnungsplänen bei der Aufstellung von insbesondere größeren Bebau-
ungsplänen. Die Darstellungen von Landschaftsplänen und Grünordnungs-
plänen sind gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB bei der Aufstellung, Ergänzung, Än-
derung oder Aufhebung von Bauleitplänen in der Abwägung nach § 1 Abs. 6
BauGB zu berücksichtigen. In den Erläuterungsberichten und Begründungen
der Bauleitpläne ist darzulegen, wieweit die Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege berücksichtigt worden sind.

6. b) Aufbau eines Biotopverbundsystems, das 15 % der Landesfläche um-
fasst und darauf abzielt, einer weiteren Reduzierung der biologischen
Vielfalt entgegenzuwirken;

Zu 6. b):

Nach § 3 BNatSchG ist als Zielgröße für die Schaffung eines Biotopverbund-
systems mindestens 10 % der Landesfläche vorgesehen. Die Landesregierung
ist grundsätzlich der Auffassung, dass solche quantifizierte Vorgaben für Ver-
bundstrukturen der vielfältigen und völlig unterschiedlichen naturräumlichen
Ausstattung des Landes nicht angemessen Rechnung tragen. Dies gilt insbe-
sondere insoweit, als nicht alle Landschaftsstrukturen und -elemente für 
einen Biotopverbund geeignet sind; diese erlauben deshalb auch nur begrenzt
Rückschlüsse auf die ökologischen Qualitäten des jeweiligen Naturraums.
Vor diesem Hintergrund hält es die Landesregierung nicht für zielführend,
über die o.g. rahmenrechtlich festgeschriebenen Vorgaben hinauszugehen.

6. c) angesichts der in Baden-Württemberg im Verlauf der letzten Jahrzehnte
massiv vorangeschrittenen Flächenzerschneidung rechtliche Anforde-
rungen zum Schutz der noch verbliebenen unzerschnittenen Land-
schaftsräume vorzusehen.

Zu 6. c):

Die Bedeutung der großflächigen unzerschnittenen Landschaftsräume ist der
Landesregierung bekannt (vgl. z.B. Arbeitsbericht der Akademie für Technik-
folgenabschätzung Nr. 214 Landschaftszerschneidung in Baden-Württem-
berg). Ihr Schutz ist im Landesentwicklungsplan 2002 als ein von allen Pla-
nungsträgern zu beachtendes Ziel der Raumordnung verankert. Im Rahmen
der Novellierung des Naturschutzgesetzes ist darüber hinaus beabsichtigt, die
Bedeutung dieser Räume entsprechend zu würdigen. Der Landesentwick-
lungsplan legt zur Entwicklung eines ökologisch wirksamen großräumigen
Freiraumverbunds überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume
fest und fordert in Plansatz 5.1.2.2, dass diese möglichst unzerschnitten in 
ihrem landschaftlichen Zusammenhang erhalten werden sollen. In großen un-
zerschnittenen Räumen sind Eingriffe mit Trennwirkung auf das Unvermeid-
bare zu beschränken, unabweisbare linienförmige Infrastruktureinrichtungen
möglichst mit bestehenden zu bündeln und überregional bedeutsame Ver- und
Entsorgungseinrichtungen grundsätzlich zu vermeiden.

Dr. Döring
Wirtschaftsminister

12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


